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Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
Medizinjournalist 
und Betriebswirt 
Medizin

Leser der MMW können sich mit allen Fragen zur Abrechnung  
und Praxisführung an Helmut Walbert, Facharzt für Allgemeinmedizin, Würz-
burg, wenden. Sie erreichen ihn jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr unter der 
kostenlosen Rufnummer (0800) 2 37 98 30 oder per E-Mail: w@lbert.info.

Kostenlose Hotline: (0800) 2 37 98 30 

oder per E-Mail: w@lbert.info

Verordnung medizinischer Rehabilitation

Bekomme ich diese QZV?
Frage von Dr. med. P.G. Allgemeinarzt,  
KVRP 
Für die Verordnung medizinischer Re-
habilitation gibt es jetzt ein spezielles 
QZV. Ich habe das 3. Quartal 2009 über-
prüft und festgestellt, dass ich in diesem 
Quartal keine entsprechende Leistung er-
bracht habe. Bekomme ich trotzdem ein 
QZV? Eine entsprechende Qualifikation 
liegt vor.

Antwort: Es ist richtig, dass es für die GOP 
01 611, Verordnung von medizinischer Re-
habilitation unter Verwendung des Vor-
drucks Muster 61 (29,97 €), ein eigenes 
QZV gibt. Mir liegen noch keine Zahlen 
vor, wie hoch dieses in der jeweiligen KV 
sein wird. Bei einem QZV pro Fall dürfte es 
sich im Cent-Bereich bewegen. Die Zutei-
lung – d.h. die Frage, ob Sie überhaupt ein 
QZV für die Leistung erhalten – ist abhän-
gig vom ausgelösten Leistungsfall. Darun-

ter versteht der Verordnungsgeber: Ein 
Leistungsfall tritt ein, wenn mindestens 
eine Leistung des entsprechenden QZV im 
jeweiligen Vorjahresquartal abgerechnet 
wurde. Da dies bei Ihnen nicht der Fall ist, 
bekommen Sie kein QZV. Sie müssen die 
Leistung im Rahmen des Praxisgesamt-
budgets erbringen. Wird im nächsten 
Quartal ein Leistungsfall ausgelöst, erhal-
ten Sie III/2011 wieder ein QZV.

Patientin hat sehr viele Pigmentflecke

Muss ich wirklich jede verdächtige  
Hautveränderung genau dokumentieren?
Dr. B. H. v. L., Allgemeinärztin, KVB
Beim Hautkrebsscreening habe ich eine 
Patientin mit mehreren unklaren Haut-
veränderungen. Ich habe Probleme mit der 
Übermittlung meiner Verdachtsbefunde 
an den Dermatologen, da die Patientin 
sehr viele Pigmentflecken hat. Anderer-
seits ist mir der Aufwand einer genauen 
Beschreibung „auf der Streckseite des lin-
ken Oberarmes, 8 cm oberhalb des Olecra-
non ... “ zu aufwendig. Was raten Sie mir?

Antwort: Dieses Problem besteht seit  Ein-
führung des Hautkrebsscreenings. Nicht 
nur bei der Überweisung, sondern auch zur 
notwendigen Eigendokumentation bedarf 
es einer Fixierung erhobener Befunde. Eine 

Reihe der gängigen EDV-Praxis-Software-
programme bietet Grafikprogramme mit 
einer Darstellung der Körperoberfläche, in 
die Sie die kritischen Stellen einzeichnen 
können. Diese lassen sich auch ausdrucken 
und können so dem Dermatologen mit 
entsprechender Markierung übermittelt 
werden.
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¯ Wie soll man hier 
jeden verdächtigen  
Pigmentfleck doku-
mentieren? ©
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